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V 

Vorwort zur 16. Auflage 

In einer Zeit, in der – wie heute – das Recht einem ständigen und immer schneller 
werdenden Wandel unterworfen ist, wird die Besinnung auf die historischen Grund-
lagen immer wichtiger. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass unsere Rechts- und 
Gesellschaftsordnung aktuell von mehreren Seiten, oft mit einer gewissen Geschichts-
losigkeit in Frage gestellt wird. Aber eine Aussage, was Recht überhaupt ist, kann 
ohne seine Geschichte nicht befriedigend getroffen werden; denn das Recht ist selbst 
ein Produkt der Geschichte, was sowohl für die Rechtsordnung an sich gilt als auch 
für die Rechtswissenschaft und die Methodik. Wie Recht entsteht, unter welchen Be-
dingungen es funktioniert und warum bestimmte Rechtsinstitute untergehen, lässt sich 
anhand der Vergangenheit besonders gut beobachten. Dabei spielen die politischen, 
ökonomischen, religiösen, sozialen und ideengeschichtlichen Einflüsse eine große Rolle, 
die in diesem Buch so weit wie möglich einbezogen werden. 

Der Grundriss ist in erster Linie für Studierende der Rechtswissenschaft gedacht, die 
sich die historischen Wurzeln des Faches erarbeiten möchten. Es dient speziell zur 
Vorbereitung auf den an vielen Universitäten vorausgesetzten Grundlagenschein, 
bietet aber auch für jeden historisch Interessierten die Möglichkeit, sich über die 
Grundzüge der Rechtsgeschichte zu informieren. Der Inhalt ist zwar auf die Ge-
schichte des deutschen Rechts ausgerichtet, nimmt aber an vielen Stellen die europäi-
schen Bezüge mit auf, die in den letzten Auflagen noch verstärkt einbezogen wurden. 

In dieser Neuauflage wurden einige wenige aktuelle Entwicklungen nachgetragen, an 
anderen Stellen neuere Forschungen berücksichtigt, ein paar terminologische Verbes-
serungen vorgenommen. Mitunter wurden Anregungen von Lesern aufgegriffen, die 
ich auch in Zukunft dankbar entgegennehme (aroth@uni-mainz.de). 

Ich danke Frau Alina Herrmann für ihre Mithilfe bei dieser Neuauflage. 

 
Mainz, im Mai 2024 Andreas Roth 
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